
Stand 09.2025 Seite 1 von 4 

 

 

Wichtige Hinweise und Erläuterungen 
 

Abweichungen vom Antrag 

Auf Abweichungen des Versicherungsscheins vom Antrag wird im Versicherungsschein besonders hingewiesen. Wenn Sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Erhalt des Versicherungsscheins in Textform widersprechen, gelten die Abweichungen als genehmigt. 

 

  
 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

  
 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 

die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 

Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 

den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 

Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor 

Erfüllung unserer Plichten gemäß §312i Absatz 1 Satz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs. 
 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

Maxhüttenstraße 11 

93055 Regensburg 

Tel.: (+) 49 (0) 941 28 07 88 – 0 

E- Mail: post@ooev.at

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, 

und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 

entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 

Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 

Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 

entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 

um einen Beitrag, der sich wie folgt berechnet: 
 

Anzahl der Tage, an denen 
Versicherungsschutz 

bestand 

X 
1/360 des Jahresbeitrags 

oder 

1/30 des Monatsbeitrags 
 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 

spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 

Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 

wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 

zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 

herauszugeben sind. 
 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 

ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 

vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 

  
 

Allgemeine Vertragsinformationen gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der 

Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG- InfoV) 
  

 

 

1.Identität des Versicherungsunternehmers 
 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz 

Firmenbuchnummer: FN 36941a 
 

Postanschrift und Sitz der Gesellschaft (ladungsfähige Anschrift): 

Gruberstraße 32, A- 4020 Linz 

Österreich 
 

Vorstand: Mag. Othmar Nagl (Vorsitzender) 

  Mag. Kathrin Kühtreiber-Leitner MBA 

 Dipl. Ing. Robert Wasner 
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Maximilian Hiegelsberger  
 

Niederlassung Deutschland 
 

Registergericht: Amtsgericht Regensburg 

Registernummer: HRB 18978 
 

Postanschrift (ladungsfähige Anschrift): 

Maxhüttenstraße 11, 93055 Regensburg 

Deutschland 
 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Oberösterreichische Versicherung 

AG ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Leben- und 

Fahrzeugversicherung. 

 

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen 

Für das Versicherungsverhältnis gelten der Antrag, der Ver-

sicherungsschein, die gesetzlichen Bestimmungen und die 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen 

Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Zusatz-

bedingungen, Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen. 
 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen können 

dem Antrag, dem Versicherungsschein und den zugrunde  

liegenden Vertragsbestimmungen entnommen werden. Diese 

Unterlagen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 

Erfüllung der Leistung. 
 

5. Gesamtpreis der Versicherung 

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag 

einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer und der Zeit-

raum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind dem Antrag und dem 

Versicherungsschein zu entnehmen. 
 

6. Beratung 

Die Oberösterreichische Versicherung AG vertreibt ihre Produkte in 

Deutschland ausschließlich über Versicherungsmakler und bietet 

daher keine Beratung zu Produkten an. Die notwendige Beratung 

wird vom Versicherungsmakler erbracht.  
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7. Zusätzliche Kosten 

Bei Beitragsrückständen berechnen wir in Euro: 
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Mahngebühren

1. Mahnung 5,- 7,- 10,- 12,- 15,-

2. Mahnung 3,- 3,- 3,- 8,- 15,-

3. Mahnung 1,- 1,- 3,- 8,- 10,-  
 

Bei Rückläufern im SEPA-Lastschriftverfahren stellen wir Ihnen die 

Bankgebühren zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 12,- 

Euro in Rechnung. 
 

Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung 

werden nicht erhoben. 
 

Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, 

die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei 

der jeweiligen Telefonnummer angegeben. 
 

8. Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, 

halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Ist vertraglich 

eine unterjährige Zahlweise vereinbart, so erwirbt der Versicherer 

den Anspruch auf sämtliche Teilbeträge einer Folgeprämie einer 

Versicherungsperiode -  unbeschadet der später eintretenden Fällig-

keit – bereits zu deren Beginn. Die Prämien müssen zum vereinbarten 

Fälligkeitszeitpunkt gezahlt werden. 

Der Erstbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach 

Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen, jedoch nicht vor dem 

vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer Zahlung beginnt der 

Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die 

verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 

Falls Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der 

Beitrag rechtzeitig von diesem bekannten Konto abgebucht. Hierbei 

ist von Ihnen sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto 

zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Wird die Prämie zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt nicht gezahlt 

und ist unterjährige Zahlweise vereinbart, so ist der Versicherer 

berechtigt, die Prämie mit jährlicher Zahlweise mittels Zahlschein 

vorzuschreiben. 
 

9. Gültigkeitsdauer von zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur 

Verfügung gestellten Informationen (Allgemeine und Besondere 

Versicherungsbedingungen, Tarifbestimmungen, Prämienhöhe, etc.) 

haben eine befristete Gültigkeitsdauer. Sofern in den Informationen 

kein anderer Zeitraum angegeben ist, gelten sie für sechs Wochen. 

Dies gilt auch für unverbindliche Werbemaßnahmen (Broschüren, 

Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen 

Preisangaben. 
 

10. Zustandekommen des Vertrags 

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch 

übereinstimmende Vertragserklärungen (Willenserklärungen) von 

Ihnen und uns zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht 

innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Versicherungsschutz 

seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrages 

durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält 

sich an seinen Antrag 6 Wochen gebunden. 

Eine Antragsannahme erfolgt durch die Ausstellung eines 

Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung oder durch die 

Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 

angegebenen Zeitpunkt, sofern Sie den ersten oder einmaligen 

Beitrag rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 8).  

Sofern eine vorläufige Deckung nicht aufgrund gesetzlicher 

Vorschrift oder gesonderter Vereinbarung besteht, beginnt der 

Versicherungsschutz für beantragte oder im elektronischen Weg 

erfasste nicht anfragepflichtige versicherte Risiken im Rahmen der 

für den Geschäftsbetrieb maßgebenden Grundsätze (Annahme-

richtlinien) ab Einlangen des Antrages oder der vom 

Versicherungsnehmer bekannt gegebenen elektronisch erfassten 

Daten in der Niederlassung für Deutschland oder der 

Generaldirektion der Oberösterreichischen Versicherung AG, 

frühestens jedoch ab dem beantragten Beginnzeitpunkt 

(Sofortschutz). Der Sofortschutz endet in allen Fällen mit 

Zustandekommen des Versicherungsvertrages gemäß Punkt 2., wenn 

die Annahme des Antrages abgelehnt wird oder der Sofortschutz 

gekündigt wird, spätestens jedoch 6 Wochen nach Einlangen des 

Antrages in einer Geschäftsstelle der Oberösterreichischen 

Versicherung AG oder der elektronisch erfassten Daten in der 

Generaldirektion. 
 

11. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 

die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 

Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 

den §§ 1 bis 4 der VVG- Informationspflichtenverordnung und diese 

Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor 

Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246C des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs.  
 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

Maxhüttenstraße 11 

93055 Regensburg 

Tel.: (+) 49 (0) 941 28 07 88 – 0 

E- Mail: post@ooev.at 
 

12. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 

und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 

entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 

Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 

Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 

entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 

um einen Beitrag, der sich wie folgt berechnet: 
 

Anzahl der Tage, an denen 
Versicherungsschutz 

bestand 

X 
1/360 des Jahresbeitrags 

oder 

1/30 des Monatsbeitrags 
 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 

spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 

Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 

wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 

zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 

herauszugeben sind. 
 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 

ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 

vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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13. Laufzeit des Vertrags 

Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag bzw. 

dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des 

Versicherungsscheins diesem selbst.  

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. 

Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich der 

jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 

fristgemäß von Ihnen oder uns gekündigt wird. 

 

14. Beendigung des Vertrags 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsvertrages eine 

Kündigung zugegangen ist. 
 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei 

Verträgen, die von vorneherein einen festen Endtermin vorsehen, 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt. 
 

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen: 

• Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach 

dem Versicherungsfall. 

• Für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie. 
 

Einzelheiten können den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

entnommen werden. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon 

unberührt. 
 

15. Anwendbares Recht 

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
 

16. Zuständiges Gericht 

Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht 

an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 

Amts- oder Landgericht Regensburg (Sitz der Niederlassung) 

geltend machen. 
 

17. Anzuwendende Sprache 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach 

Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deutscher 

Sprache verfasst. Wir führen die Kommunikation während der 

Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache. 

18. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Bei der Oberösterreichischen Versicherung AG ist eine Beschwer-

destelle eingerichtet, an die Sie sich wenden können. 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Beschwerdestelle  

Gruberstraße 32 

A-4020 Linz 

E-Mail: beschwerdestelle@ooev.at 

Tel.: +43(0)57891-71392 

Im Falle von Streitigkeiten haben Sie auch die Möglichkeit, sich an 

die Universalschlichtungsstelle des Bundes (Straßburger Straße 8,  

D-77694 Kehl am Rhein; www.universalschlichtungsstelle.de) oder 

an den Versicherungsombudsmann (Postfach 08 06 32, 10006 Ber-

lin, www.versicherungsombudsmann.de) zu wenden.  

Wir weisen darauf hin, dass wir zur Teilnahme an einem Verfahren 

nicht bereit und nicht verpflichtet sind. Die Möglichkeit, den 

Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 
 

19. Aufsichtsbehörde 

Sind Sie mit der Betreuung nicht zufrieden oder treten 

Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 

Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Staat oder 

einem Vertragsstaat des EWR unterliegen primär der Aufsicht durch 

ihren Herkunftsstaat.  
 

Die zuständige Aufsichtsbehörde in Österreich ist: 

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 

Tel.: (+) 43-(0)1 – 24959 – 0 

Fax.: (+) 43-(0)1 – 24959 – 5499 

E- Mail: fma@fma.gv.at 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

schreitet in Absprache mit der ausländischen Aufsichtsbehörde aber 

ein, wenn sie Verstöße gegen allgemeine deutsche Rechtsgrundsätze 

feststellt.  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

Tel.: (+) 49 (0)228 – 41080 

Fax: (+) 49 (0)228 – 4108 – 1550 

E- Mail: poststelle@bafin.de 

  
 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
  

 

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die von uns gestellten Fragen wahrheitsgemäß 

und vollständig beantworten. 

Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 

gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 

können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 

Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 

Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig 

anzuzeigen.  

Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor der Vertrags-

annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 

sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 

Anzeigepflicht verletzt wird? 
 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 

Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 

weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 

Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen 

geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  

Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 

mailto:beschwerdestelle@ooev.at
file:///C:/Users/marbe/AppData/Local/Temp/notes5524D1/www.universalschlichtungsstelle.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
mailto:fma@fma.gv.at
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bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 

nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles, 

• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
ursächlich war. 

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 

arglistig verletzt haben. 
 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 

bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 

vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 

schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 

anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 

anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 

die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil.  

 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 

10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, können Sie den Versicherungsvertrag 
innerhalb 

eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 

Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 

Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 

machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 

Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 

Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 

Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 

verstrichen ist. 

 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 

zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 

Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 

Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 

Ablauf dieser Frist 

eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 

Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der 

Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

die Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. 

Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt worden ist nur berufen, wenn weder 
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

zur Last fällt. 

 
  

 

Beratung 
  

 

Im Falle des Abschlusses Ihres Versicherungsvertrages über einen Versicherungsmakler übernimmt dieser die entsprechende Beratung. 

Sollten Sie sich für einen direkten Vertragsabschluss auf unserer Homepage entscheiden, vereinbaren wir mit Ihnen einen Beratungsverzicht 
damit Sie Ihren Versicherungsvertrag direkt und bequem abschließen können. 

Dies kann sich jedoch eventuell auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss 

nachteilig auswirken. 

  
 

Versicherungsschein 
  

 

Wenn Sie Ihren Versicherungsschein elektronisch erhalten haben und diesen auch in Papierform möchten, wenden Sie sich bitte an: 

 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

Maxhüttenstraße 11 

93055 Regensburg 

Tel.: (+) 49 (0) 941 28 07 88 – 0 

E- Mail: post@ooev.at 

 

Die erstmalige Anforderung des Versicherungsscheins ist kostenlos.

 


